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Einladung

zur ordentlichen Hauptversammlung

der LEG Immobilien SE

am 27. Mai 2026

ISIN: DE 000LEG1110

WKN: LEG 111

LEG Immobilien SE

Düsseldorf

Eindeutige Kennung der Veranstaltung: 9df6987b97fbf011b552ec75f1f2e92d

Sehr geehrte Damen und Herren Aktionäre,

wir laden Sie herzlich ein zur 

ordentlichen Hauptversammlung der LEG Immobilien SE

am Mittwoch, dem 27. Mai 2026, um 10.00 Uhr (MESZ), 
in das Maritim Hotel, Maritim-Platz 1, 40474 Düsseldorf. 
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I.	 Tagesordnung

1.	 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses, der 
Lageberichte der Gesellschaft und des Konzerns, des in den Lageberichten enthaltenen 
erläuternden Berichts zu den Angaben nach §§ 289a, 315a Handelsgesetzbuch (HGB)* 
und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025

Die genannten Unterlagen sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://ir.leg-se.com/
hv2026 zugänglich. Sie werden zudem in der Hauptversammlung vom Vorstand und – soweit es den 
Bericht des Aufsichtsrats betrifft – vom Vorsitzenden des Aufsichtsrats erläutert.

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernabschluss 
gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit gemäß § 172 Satz 1, 1. Halbsatz Aktiengesetz (AktG) festge-
stellt. Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen ist daher zu diesem Punkt der Tagesordnung keine 
Beschlussfassung vorgesehen.

2.	 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2025

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2025 in Höhe von 
EUR 252.520.396,15 wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung von EUR 2,92 Dividende 
je dividendenberechtigter Stückaktie:	 EUR 220.666.736,00

Vortrag auf neue Rechnung:	 EUR 31.853.660,15

Bilanzgewinn:	 EUR 252.520.396,15

Die Dividende wird nach Wahl der Aktionäre a) in bar oder b) in Form von Aktien der Gesellschaft 
geleistet. Der Aktionär kann sich für einen Teil seiner Aktien für die Dividende in bar und für den anderen 
Teil seiner Aktien für die Dividende in Form von Aktien entscheiden. Die näheren Details dazu sind 
in einem gesonderten Dokument zur Information gemäß Artikel 1 Abs. 4 lit. h), Abs. 5 UAbs. 1 lit. g) 
Verordnung (EU) 2017/1129 dargelegt. Dieses Dokument ist auf der Internetseite der LEG Immobilien SE 
unter https://ir.leg-se.com/hv2026 zugänglich und enthält insbesondere Informationen über die Anzahl 
und die Art der Aktien und Ausführungen über die Gründe und die Einzelheiten des Aktienangebots. 

Die Fälligkeit der in bar zu leistenden Dividende wird im Hinblick auf die Möglichkeit der Aktionäre 
zur Ausübung ihres vorstehend beschriebenen Wahlrechts gemäß § 58 Abs. 4 Satz 3 AktG auf den 
6. Juli 2026 festgelegt. Soweit die Aktionäre die Aktiendividende wählen, werden sie die neuen Aktien 
der LEG Immobilien SE voraussichtlich ebenfalls am 6. Juli 2026 erhalten. 

Der Gewinnverwendungsvorschlag beruht auf den am Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses durch 
den Vorstand nach Kenntnis der Gesellschaft für das abgelaufene Geschäftsjahr 2025 dividenden
berechtigten 75.570.800 Stückaktien. Sollte sich die Zahl dieser dividendenberechtigten Stückaktien 

* � Die für Aktiengesellschaften mit Sitz in Deutschland maßgeblichen Vorschriften, insbesondere des Aktiengesetzes und des Handelsgesetzbuchs, sind auf 
die LEG Immobilien SE gemäß Artikel 9 Abs. 1 lit. c) (ii) der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates vom 8. Oktober 2001 über das Statut der Europäischen 
Gesellschaft (SE) (SE-Verordnung) anzuwenden, soweit sich aus speziellen Vorschriften der SE-Verordnung nichts anderes ergibt. 
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bis zur Hauptversammlung ändern, wird in der Hauptversammlung ein entsprechend angepasster 
Beschlussvorschlag zur Abstimmung gestellt, der unverändert eine Dividende von EUR 2,92 je für 
das abgelaufene Geschäftsjahr 2025 dividendenberechtigter Stückaktie vorsieht. Auch für diesen 
angepassten Beschlussvorschlag gilt das Angebot, die Dividende statt in bar in Form von Aktien der 
Gesellschaft zu erhalten. Der auf nicht dividendenberechtigte Stückaktien entfallende Betrag wird in 
diesem Fall auf neue Rechnung vorgetragen.

Vorstand und Aufsichtsrat weisen darauf hin, dass sie die Aktiendividende nur anbieten und durchführen 
werden, wenn sie das nach pflichtgemäßer Bewertung unter Berücksichtigung der Interessen der 
Gesellschaft und ihrer Aktionäre als sinnvoll erachten. Maßgeblich für diese Entscheidung wird 
insbesondere die Entwicklung des Aktienkurses der Gesellschaft im Verhältnis zu den jeweils aktuellen 
finanziellen Leistungskennzahlen sein. Sollten sich Vorstand und Aufsichtsrat gegen die Durchführung 
einer Aktiendividende entscheiden, werden sie zwar weiterhin der Hauptversammlung den oben 
genannten Beschlussvorschlag unterbreiten. Das Wahlrecht für die Auszahlung der Dividende in Aktien 
wird dann aber nicht bestehen und die Dividende wird ausschließlich in bar ausgezahlt werden. Die 
Auszahlung der Dividende würde dann unverzüglich nach einer solchen Entscheidung vorgenommen 
werden, spätestens aber am 6. Juli 2026.

3.	 Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die im Geschäftsjahr 2025 amtierenden Mitglieder des 
Vorstands der Gesellschaft für diesen Zeitraum zu entlasten.

4.	 Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die im Geschäftsjahr 2025 amtierenden Mitglieder des 
Aufsichtsrats der Gesellschaft für diesen Zeitraum zu entlasten. 

5.	 Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschluss
prüfers sowie des Prüfers des Nachhaltigkeitsberichts für das Geschäftsjahr 2026

5.1	 Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer

a)	 Gestützt auf eine entsprechende Empfehlung seines Risiko-, Prüfungs- und ESG-Ausschusses 
schlägt der Aufsichtsrat vor zu beschließen: Die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungs
gesellschaft mit Sitz in München, Zweigniederlassung Düsseldorf, wird zum Abschlussprüfer 
und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2026 bestellt. 

b)	 Die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Sitz in München, Zweignieder-
lassung Düsseldorf, wird zudem zum Prüfer für eine prüferische Durchsicht des verkürzten 
Abschlusses und des Zwischenlageberichts nach §§ 115 Abs. 5, 117 Nr. 2 Wertpapierhandels-
gesetz zum 30. Juni 2026 sowie der weiteren unterjährigen Finanzinformationen nach § 115 
Abs. 7 Wertpapierhandelsgesetz, die vor der ordentlichen Hauptversammlung des Jahres 
2027 aufgestellt werden, bestellt, soweit sich der Vorstand für eine prüferische Durchsicht 
möglicher weiterer unterjähriger Finanzinformationen entscheidet.



LEG Immobilien SE  
TAGESORDNUNG 2026

5
LEG IMMOBILIEN SE I Hauptversammlung 2026

Der Risiko-, Prüfungs- und ESG-Ausschuss hat erklärt, dass seine Empfehlung frei von unge-
bührlicher Einflussnahme durch Dritte ist und ihm keine die Auswahlmöglichkeiten beschrän-
kende Klausel im Sinn von Art. 16 Abs. 6 der EU-Abschlussprüferverordnung (Verordnung (EU) 
Nr. 537/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über spezifische 
Anforderungen an die Abschlussprüfung bei Unternehmen von öffentlichem Interesse und zur 
Aufhebung des Beschlusses 2005/909/EG der Kommission) auferlegt wurde.

5.2	 Prüfer der Nachhaltigkeitsberichterstattung

Gestützt auf eine entsprechende Empfehlung seines Risiko-, Prüfungs- und ESG-Ausschusses 
schlägt der Aufsichtsrat vor zu beschließen: Die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
mit Sitz in München, Zweigniederlassung Düsseldorf, wird zum Prüfer der Nachhaltigkeitsbericht-
erstattung im Sinn der Richtlinie (EU) 2022/2464 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 14. Dezember 2022 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 und der Richtlinien 
2004/109/EG, 2006/43/EG und 2013/34/EU hinsichtlich der Nachhaltigkeitsberichterstattung 
von Unternehmen in der durch die durch die Richtlinie (EU) 2025/794 und die Richtlinie (EU) 
2026/470 geänderten Fassung (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD) für das 
Geschäftsjahr 2026 bestellt.

Die CSRD verpflichtet die EU-Mitgliedstaaten zur Einführung einer entsprechenden Nachhaltigkeits
berichterstattung. Zum Zeitpunkt der Einreichung dieser Einberufung zum Bundesanzeiger stand 
ein deutsches Umsetzungsgesetz für die CSRD weiter aus. Die Bestellung der Deloitte GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zum Prüfer der Nachhaltigkeitsberichterstattung im Sinne der 
CSRD durch die Hauptversammlung wird vorsorglich vorgeschlagen für den Fall, dass eine solche 
Bestellung durch die Hauptversammlung in Umsetzung von Art. 37 der Richtlinie 2006/43/EG in der 
durch die CSRD geänderten Fassung erforderlich wird, die Prüfung somit nach dem deutschen 
Umsetzungsgesetz nicht ohnehin dem Abschlussprüfer obliegen sollte.

6.	 Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2025

Vorstand und Aufsichtsrat sind gemäß § 162 AktG verpflichtet, jährlich einen Bericht über die den gegen-
wärtigen oder früheren Mitgliedern des Vorstands und des Aufsichtsrats im letzten Geschäftsjahr 
gewährte und geschuldete Vergütung (Vergütungsbericht) zu erstellen und diesen Vergütungsbericht 
gemäß § 120a Abs. 4 AktG der Hauptversammlung zur Billigung vorzulegen.

Der Vergütungsbericht wurde gemäß § 162 Abs. 3 AktG durch den Abschlussprüfer daraufhin geprüft, ob 
die gesetzlich geforderten Angaben nach § 162 Abs. 1 und 2 AktG gemacht wurden. Der Vermerk über die 
Prüfung des Vergütungsberichts ist dem Vergütungsbericht beigefügt. 

Der Vergütungsbericht einschließlich des Prüfungsvermerks ist von der Einberufung der Hauptver-
sammlung an und auch während der Hauptversammlung auf der Internetseite der Gesellschaft unter 
https://ir.leg-se.com/hv2026 zugänglich. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2025 zu billigen. 



LEG Immobilien SE  
TAGESORDNUNG 2026

6
LEG IMMOBILIEN SE I Hauptversammlung 2026

II.	Weitere Angaben und Hinweise

1.	 Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 
EUR 75.570.800,00 und ist eingeteilt in 75.570.800 Stückaktien, die jeweils eine Stimme gewähren. 
Die Gesellschaft hält derzeit keine eigenen Aktien. Die Gesamtzahl der Stimmrechte beträgt daher 
75.570.800.

2.	 Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die 
Ausübung des Stimmrechts

2.1	 Teilnahmeberechtigung

Alle Aktionäre, die sich spätestens bis zum 20. Mai 2026, 24.00 Uhr (MESZ), bei der Gesellschaft 
zur Hauptversammlung angemeldet haben und die für die angemeldeten Aktien im Aktienregister 
eingetragen sind, sind gemäß § 12.3 der Satzung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur 
Ausübung des Stimmrechts – selbst oder durch Bevollmächtigte – berechtigt.

Die Anmeldung muss der Gesellschaft entweder in Textform

unter der Anschrift

LEG Immobilien SE
c/o Computershare Operations Center
80249 München 

oder

unter der E-Mail-Adresse

anmeldestelle@computershare.de

oder

über das passwortgeschützte Internetportal der Gesellschaft (im Folgenden: „InvestorPortal“), 
das unter der Internet-Adresse https://ir.leg-se.com/hv2026 erreichbar ist, 

oder durch Übermittlung durch Intermediäre unter den Voraussetzungen des § 67c AktG, auch 
unter Verwendung der SWIFT-Adresse CMDHDEMMXXX [Instruktion gemäß ISO 20022; Auto-
risierung über SWIFT Relationship Management Application (RMA) erforderlich], in deutscher 
oder englischer Sprache zugehen. 

Die individuellen Zugangsdaten für das passwortgeschützte InvestorPortal, das unter der Inter-
netadresse https://ir.leg-se.com/hv2026 erreichbar ist, erhalten die Aktionäre mit ihren Anmel-
deunterlagen. 
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Nach fristgerechtem Zugang der Anmeldung bei der Gesellschaft erhalten Aktionäre bzw. ihre 
Bevollmächtigten eine Eintrittskarte für die Hauptversammlung, sofern keine Bevollmächtigung 
der durch die Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter oder Stimmabgabe per Briefwahl 
mit der Anmeldung erfolgte. Die Eintrittskarten sind lediglich organisatorische Hilfsmittel und 
keine Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimm-
rechts. 

2.2	 Hinweise zur Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten

Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung nicht nur selbst, sondern auch durch 
einen Bevollmächtigten, wie z.B. ein hierzu bereites Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder 
von der Gesellschaft benannte sog. Stimmrechtsvertreter, ausüben. Auch im Fall einer Bevoll-
mächtigung ist eine frist- und formgerechte Anmeldung erforderlich. Einzelheiten zum Verfah-
ren der Bevollmächtigung entnehmen Sie bitte den Abschnitten „Verfahren für die Stimmabgabe 
durch Bevollmächtigte“ (III.1.) und „Verfahren für die Stimmabgabe durch Stimmrechtsvertreter“ 
(III.2.).

2.3	 Hinweise zur Stimmabgabe bei Briefwahl

Außerdem können Aktionäre ihr Stimmrecht, ohne an der Hauptversammlung selbst oder durch 
einen Bevollmächtigten teilzunehmen, durch Briefwahl ausüben. Auch im Fall der Briefwahl ist 
eine fristgemäße Anmeldung in der oben beschriebenen Form erforderlich.

Einzelheiten zur Stimmabgabe durch Briefwahl entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Verfahren für 
die Stimmabgabe durch Briefwahl“ (III.3.).

2.4	 Hinweise zum Umschreibestopp 

a.	 Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt gemäß § 67 Abs. 2 Satz 1 AktG als Aktionär nur, wer als sol-
cher im Aktienregister eingetragen ist. Für das Teilnahmerecht und die Anzahl der einem Aktio-
när zustehenden Stimmrechte ist daher der Eintragungsstand des Aktienregisters am Tag der 
Hauptversammlung maßgeblich. Bitte beachten Sie jedoch, dass aus abwicklungstechnischen 
Gründen vom 21. Mai 2026, 00.00 Uhr (MESZ), bis zum Ende der Hauptversammlung am 27. 
Mai 2026 (jeweils einschließlich) ein sog. Umschreibestopp gilt, das heißt keine Ein- und Aus-
tragungen im Aktienregister vorgenommen werden. Abwicklungstechnisch maßgeblicher Be-
standsstichtag ist daher der 20. Mai 2026, 24.00 Uhr (MESZ) (sog. „Technical Record Stop“).

b.	 Aktien werden durch eine Anmeldung zur Hauptversammlung nicht gesperrt oder blockiert. 
Aktionäre können daher über ihre Aktien auch nach erfolgter Anmeldung zur Hauptversamm-
lung und ungeachtet des Umschreibestopps weiter frei verfügen.
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III.	 Verfahren für die Stimmabgabe

Nach ordnungsgemäßer Anmeldung können Aktionäre persönlich zur Hauptversammlung erscheinen 
und ihr Stimmrecht selbst, aber auch durch Bevollmächtigte, Stimmrechtsvertreter oder Briefwahl 
ausüben.

1.	 Verfahren für die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte

a.	 Aktionäre, die ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung nicht selbst, sondern durch Bevollmäch-
tigte ausüben wollen, müssen diesen vor der Abstimmung ordnungsgemäß Vollmacht erteilen. 
Dabei ist Folgendes zu beachten:

Wenn weder ein Intermediär im Sinne von § 135 Abs. 1 AktG noch eine andere ihm nach § 135 
Abs. 8 AktG gleichgestellte Person oder Institution (wie z.B. eine Aktionärsvereinigung) bevoll-
mächtigt wird, ist die Vollmacht entweder

aa.	 in Textform gegenüber der Gesellschaft unter einer der oben für die Anmeldung ange-
gebenen Adressen per Post, E-Mail oder unter den Voraussetzungen des § 67c AktG im 
Wege der Übermittlung durch Intermediäre, auch unter Verwendung der SWIFT-Adresse 
CMDHDEMMXXX (Instruktion gemäß ISO 20022; Autorisierung über SWIFT Relationship 
Management Application (RMA) erforderlich), oder

bb.	 in Textform unmittelbar gegenüber dem Bevollmächtigten (in diesem Fall muss die Bevoll-
mächtigung gegenüber der Gesellschaft in Textform oder unter den Voraussetzungen des 
§ 67c AktG im Wege der Übermittlung durch Intermediäre, auch unter Verwendung der oben 
genannten SWIFT-Adresse, nachgewiesen werden) 

zu erteilen. Gleiches gilt für den Widerruf der Vollmacht. Die Gesellschaft stellt den Aktionären 
auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://ir.leg-se.com/hv2026 ein Formular für die 
Vollmachtserteilung an Dritte (Bevollmächtigte, die nicht von der Gesellschaft benannte Stimm-
rechtsvertreter sind) gegenüber der Gesellschaft zur Verfügung.

b.	 Aktionäre und ihre Bevollmächtigten können den Nachweis der Bevollmächtigung oder des 
Widerrufs der Vollmacht in Textform unter einer der oben für die Anmeldung angegebenen 
Adressen per Post, E-Mail oder unter den Voraussetzungen des § 67c AktG durch Intermediäre 
an die Gesellschaft, auch unter Verwendung der oben genannten SWIFT-Adresse, übermitteln. 
Am Tag der Hauptversammlung kann dieser Nachweis auch an der Ein- und Ausgangskontrolle zur 
Hauptversammlung erbracht werden. 

c.	 Die Vollmacht kann auch über das InvestorPortal gemäß dem von der Gesellschaft festgelegten 
Verfahren bis zum 26. Mai 2026, 24.00 Uhr (MESZ), erteilt oder widerrufen werden. Die Möglich-
keit, erteilte Vollmachten über das InvestorPortal zu widerrufen, besteht auch für per Post, E-Mail 
oder unter den Voraussetzungen des § 67c AktG im Wege der Übermittlung durch Intermediäre, 
auch unter Verwendung der oben genannten SWIFT-Adresse, erteilte oder nachgewiesene Voll-
machten. Über das InvestorPortal erteilte Vollmachten können unter den Voraussetzungen nach 
lit. a. auch per Post, E-Mail oder unter den Voraussetzungen des § 67c AktG im Wege der Über-
mittlung durch Intermediäre, bis spätestens 26. Mai 2026, 24.00 Uhr (MESZ), widerrufen werden.



LEG Immobilien SE  
TAGESORDNUNG 2026

9
LEG IMMOBILIEN SE I Hauptversammlung 2026

d.	 Für die Bevollmächtigung von Intermediären im Sinne von § 135 Abs. 1 AktG und anderen ihnen 
nach § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellten Personen und Institutionen (wie z.B. Aktionärsvereini-
gungen) sowie den Widerruf und den Nachweis der Bevollmächtigung gelten die gesetzlichen 
Bestimmungen, insbesondere § 135 AktG. Bitte beachten Sie auch die von den jeweiligen Bevoll-
mächtigten insoweit ggf. vorgegebenen Regeln.

Intermediäre im Sinne von § 135 Abs. 1 AktG und andere ihnen nach § 135 Abs. 8 AktG gleichge-
stellte Personen und Institutionen (wie z.B. Aktionärsvereinigungen) dürfen das Stimmrecht für 
Aktien, die ihnen nicht gehören, als deren Inhaber sie aber im Aktienregister eingetragen sind, nur 
aufgrund einer Ermächtigung ausüben.

e.	 Die Nutzung des InvestorPortals durch Bevollmächtigte setzt voraus, dass der Bevollmächtigte 
Zugangsdaten erhält. Nach Festlegung des Vollmachtgebers werden für den Bevollmächtigten 
eigene Zugangsdaten erstellt. Für die Übermittlung muss bei Vollmachtserteilung durch Erklärung 
gegenüber der Gesellschaft, insbesondere unter Verwendung des von der Gesellschaft zur 
Verfügung gestellten Formulars, eine Postadresse des Bevollmächtigten und bei Nutzung des 
InvestorPortals für die Vollmachtserteilung eine E-Mail-Adresse des Bevollmächtigten angegeben 
werden. Sollte eine Bevollmächtigung eines Dritten über das InvestorPortal ohne Angabe einer 
E-Mail-Adresse erfolgen, kann der Aktionär die Zugangsdaten direkt im Portal downloaden. 
Der  Aktionär ist in dem Fall für die Weiterleitung der Zugangsdaten an den Bevollmächtigten 
verantwortlich. Zu berücksichtigen sind bei Angabe einer Postadresse übliche Bearbeitungs- und 
Postlaufzeiten für die Übermittlung der Zugangsdaten.

f.	 Bitte weisen Sie Ihre Bevollmächtigten auf die Informationen zum Datenschutz hin (siehe unten VII.).

2.	 Verfahren für die Stimmabgabe durch Stimmrechtsvertreter

Aktionäre können sich auch durch von der Gesellschaft benannte Personen (sog. Stimmrechtsvertreter) 
in der Hauptversammlung vertreten lassen. Dabei ist Folgendes zu beachten: 

a.	 Die Stimmrechtsvertreter können nur zu den Punkten der Tagesordnung abstimmen, zu denen 
ihnen ausdrückliche Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Die Stimm-
rechtsvertreter sind verpflichtet, gemäß den ihnen erteilten Weisungen abzustimmen.

b.	 Bitte beachten Sie, dass die Stimmrechtsvertreter (i) keine Aufträge zu Wortmeldungen, zur 
Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse und zum Stellen von 
Fragen bzw. von Anträgen entgegennehmen und dass sie (ii) nur für die Abstimmung über solche 
Anträge und Wahlvorschläge zur Verfügung stehen, zu denen es mit dieser Einberufung oder 
später bekanntgemachte Beschlussvorschläge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat nach § 124 
Abs. 3 AktG oder von Aktionären nach Artikel 56 SE-Verordnung, § 50 Abs. 2 SE-Ausführungsgesetz 
(SEAG), §§ 124 Abs. 1, 122 Abs. 2 Satz 2 AktG gibt oder die nach den §§ 126, 127 AktG zugänglich 
gemacht werden.

c.	 Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter können in Textform an die Gesellschaft 
unter einer der oben für die Anmeldung angegebenen Adressen bis zum 26. Mai 2026, 24.00 Uhr 
(MESZ), erteilt, geändert oder widerrufen werden. In allen diesen Fällen ist der Zugang der Voll-
macht bzw. Weisung, der Änderung oder des Widerrufs bei der Gesellschaft entscheidend. Am 
Tag der Hauptversammlung können Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter 
auch an der Ein- und Ausgangskontrolle zur Hauptversammlung in Textform erteilt, geändert oder 
widerrufen werden.
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d.	 Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter können gegenüber der Gesellschaft 
unter den Voraussetzungen des § 67c AktG, auch unter Verwendung der SWIFT-Adresse 
CMDHDEMMXXX (Instruktion gemäß ISO 20022; Autorisierung über SWIFT Relationship 
Management Application (RMA) erforderlich), bis zum 26. Mai 2026, 24.00 Uhr (MESZ), auch 
im Wege der Übermittlung durch Intermediäre erteilt, geändert oder widerrufen werden. 
Entscheidend ist der Zugang der Vollmacht bzw. Weisung, der Änderung oder des Widerrufs bei 
der Gesellschaft.

e.	 Bis zum 26. Mai 2026, 24.00 Uhr (MESZ), können über das InvestorPortal gemäß dem von der 
Gesellschaft festgelegten Verfahren Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter 
erteilt sowie bereits abgegebene Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter ge-
ändert oder widerrufen werden. Die Möglichkeit zur Änderung und zum Widerruf besteht auch 
für fristgemäß per Post, E-Mail oder unter den Voraussetzungen des § 67c AktG im Wege der 
Übermittlung durch Intermediäre abgegebene Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechts-
vertreter, auch unter Verwendung der oben genannten SWIFT-Adresse. Über das InvestorPortal 
erteilte Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter können unter den Vorausset-
zungen nach lit. c. und d. auch per Post, E-Mail oder unter den Voraussetzungen des § 67c AktG 
im Wege der Übermittlung durch Intermediäre, auch unter Verwendung der oben genannten 
SWIFT-Adresse, geändert oder widerrufen werden.

f.	 Wenn Erklärungen über die Erteilung, die Änderung oder den Widerruf von Vollmachten und 
Weisungen an die Stimmrechtsvertreter auf mehreren der möglichen Übermittlungswege 
zugehen, gilt die zuletzt fristgemäß zugegangene Erklärung als verbindlich. Bitte beachten 
Sie, dass es bei Erklärungen, die per Post abgegeben werden, aufgrund der Postlaufzeit zu 
Verzögerungen kommen kann.

g.	 Die Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter schließt eine 
persönliche Teilnahme an der Hauptversammlung nicht aus. 

h.	 Sollte zu einem Tagesordnungspunkt statt einer Sammel- eine Einzelabstimmung durchgeführt 
werden, gilt die Weisung zu diesem Tagesordnungspunkt entsprechend für jeden Punkt der 
Einzelabstimmung.

3.	 Verfahren für die Stimmabgabe durch Briefwahl

Bei Ausübung des Stimmrechts durch Briefwahl ist Folgendes zu beachten:

a.	 Briefwahlstimmen können bis zum 26. Mai 2026, 24.00 Uhr (MESZ), unter einer der oben für die 
Anmeldung angegebenen Adressen in Textform abgegeben oder über das InvestorPortal gemäß 
dem von der Gesellschaft festgelegten Verfahren vorgenommen werden. In allen diesen Fällen ist 
der Zugang der Briefwahlstimme bei der Gesellschaft entscheidend.

b.	 Bitte beachten Sie, dass durch Briefwahl eine Abstimmung nur über Anträge und Wahlvorschläge 
möglich ist, zu denen es mit dieser Einberufung oder später bekanntgemachte Beschluss
vorschläge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat nach § 124 Abs. 3 AktG oder von Aktionären nach 
Artikel 56 SE-Verordnung, § 50 Abs. 2 SEAG, §§ 124 Abs. 1, 122 Abs. 2 Satz 2 AktG gibt oder die 
nach den §§ 126, 127 AktG zugänglich gemacht werden. 
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c.	 Auch bevollmächtigte Intermediäre im Sinne von § 135 Abs. 1 AktG oder andere ihnen nach § 135 
Abs. 8 AktG gleichgestellte Personen und Institutionen (wie z.B. Aktionärsvereinigungen) können 
sich der Briefwahl bedienen. 

d.	 Bis zum 26. Mai 2026, 24.00 Uhr (MESZ), können bereits abgegebene Briefwahlstimmen über 
das InvestorPortal geändert oder widerrufen werden. Rechtzeitig abgegebene Briefwahlstimmen 
können zudem in Textform unter einer der oben für die Anmeldung angegebenen Adressen bis 
zum 26. Mai 2026, 24.00 Uhr (MESZ), geändert oder widerrufen werden. In allen diesen Fällen ist 
der Zugang der Änderung oder des Widerrufs bei der Gesellschaft entscheidend.

e.	 Wenn Erklärungen zur Abgabe, zur Änderung oder zum Widerruf von Briefwahlstimmen auf 
mehreren der möglichen Übermittlungswege zugehen, gilt die zuletzt fristgemäß zugegangene 
Erklärung als verbindlich. Bitte beachten Sie, dass es bei Erklärungen, die per Post abgegeben 
werden, aufgrund der Postlaufzeit zu Verzögerungen kommen kann. 

f.	 Die Briefwahl schließt eine persönliche Teilnahme an der Hauptversammlung und eine Stimm-
abgabe durch Bevollmächtigte nicht aus. 

g.	 Sollte zu einem Tagesordnungspunkt statt einer Sammel- eine Einzelabstimmung durchgeführt 
werden, gilt die zu diesem Tagesordnungspunkt abgegebene Briefwahlstimme entsprechend für 
jeden Punkt der Einzelabstimmung. 

4.	 Formulare für Anmeldung, Bevollmächtigung und Briefwahl

Die Anmeldung kann insbesondere über das InvestorPortal oder über einen in Abschnitt II.2.1 
beschriebenen Übermittlungsweg vorgenommen werden. Die individuellen Zugangsdaten für das 
passwortgeschützte InvestorPortal, das unter der Internetadresse https://ir.leg-se.com/hv2026 
erreichbar ist, erhalten die Aktionäre von der Gesellschaft übersandt. Die Bevollmächtigung und 
Briefwahl können ebenfalls insbesondere über das InvestorPortal erfolgen, zudem auf beliebige 
andere oben in den Abschnitten II.2.1, III.1, III.2 und III.3 beschriebene formgerechte Weise; dabei 
kann insbesondere das auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://ir.leg-se.com/hv2026 
zugängliche Vollmachts- und Briefwahlformular verwendet werden. Vollmachten können darüber hinaus 
während der Hauptversammlung auf den vorgehaltenen Formularen oder in sonstiger formgerechter 
Weise erteilt werden.

Wenn Sie direkt einen Intermediär im Sinne von § 135 Abs. 1 AktG oder eine andere ihm nach § 135 
Abs. 8 AktG gleichgestellte Person oder Institution (wie z.B. eine Aktionärsvereinigung) bevollmäch-
tigen wollen, stimmen Sie sich bitte mit dem zu Bevollmächtigenden über die Form und Fristen der 
Vollmachtserteilung ab.
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IV.	 Rechte der Aktionäre

Den Aktionären stehen im Vorfeld und in der Hauptversammlung unter anderem die folgenden Rechte zu. 
Weitere Einzelheiten hierzu finden sich auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://ir.leg-se.com/
hv2026.

1.	 Ergänzung der Tagesordnung

Aktionäre, deren Anteile zusammen den anteiligen Betrag von EUR 500.000,00 des Grundkapitals er-
reichen (dies entspricht 500.000 Aktien), können gemäß Artikel 56 SE-Verordnung, § 50 Abs. 2 SEAG, 
§ 122 Abs. 2 AktG verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht 
werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das 
Verlangen ist schriftlich an den Vorstand der Gesellschaft zu richten. Wir bitten, für Ergänzungsverlangen 
folgende Anschrift zu verwenden:

LEG Immobilien SE
Vorstand
Flughafenstraße 99
40474 Düsseldorf 

Es muss der Gesellschaft gem. § 122 Abs. 2 AktG mindestens 30 Tage vor der Versammlung, also bis 
spätestens zum 26. April 2026, 24.00 Uhr (MESZ), zugehen. 

Bekannt zu machende Ergänzungen der Tagesordnung werden unverzüglich nach Zugang des Verlan-
gens dem Bundesanzeiger zur Veröffentlichung zugeleitet. Sie werden außerdem auf der Internetseite 
der Gesellschaft unter https://ir.leg-se.com/hv2026 zugänglich gemacht und den Aktionären mitgeteilt.

2.	 Gegenanträge; Wahlvorschläge

Jeder Aktionär ist gemäß § 126 Abs. 1 AktG berechtigt, Gegenanträge zu den Beschlussvorschlägen 
zu den Punkten der Tagesordnung zu übersenden. Sollen die Gegenanträge von der Gesellschaft 
zugänglich gemacht werden, sind sie mit einer Begründung zu versehen und mindestens 14 Tage vor 
der Hauptversammlung, das heißt spätestens bis zum 12. Mai 2026, 24.00 Uhr (MESZ),

	– unter der Anschrift

LEG Immobilien SE
Vorstand
Flughafenstraße 99
40474 Düsseldorf oder
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	– unter der E-Mail-Adresse 

hauptversammlung@leg-se.com

zu übersenden. Anderweitig adressierte Gegenanträge müssen nicht zugänglich gemacht werden.

In allen Fällen der Übersendung eines Gegenantrags ist der Zugang des Gegenantrags bei der Gesell-
schaft entscheidend.

Zugänglich zu machende Gegenanträge von Aktionären werden einschließlich des Namens des Aktionärs 
und der Begründung sowie etwaigen Stellungnahmen der Verwaltung hierzu auf der Internetseite der 
Gesellschaft unter https://ir.leg-se.com/hv2026 zugänglich gemacht. Der Vorstand braucht einen Gegen-
antrag und dessen Begründung nicht zugänglich zu machen und kann Gegenanträge und ihre Begründun-
gen zusammenfassen, wenn die Voraussetzungen des § 126 Abs. 2 und 3 AktG vorliegen. Die Einzelheiten 
hierzu sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://ir.leg-se.com/hv2026 dargestellt.

Diese Regelungen gelten gemäß § 127 Satz 1 AktG für den Vorschlag eines Aktionärs zur Wahl von 
Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern sinngemäß. Solche Vorschläge brauchen jedoch 
nicht begründet zu werden. Zusätzlich zu den in § 126 Abs. 2 AktG genannten Gründen braucht der 
Vorstand einen Wahlvorschlag unter anderem auch dann nicht zugänglich zu machen, wenn der 
Vorschlag nicht Namen, ausgeübten Beruf und Wohnort des Kandidaten enthält. Vorschläge zur Wahl 
von Aufsichtsratsmitgliedern brauchen auch dann nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn ihnen 
keine Angaben zur Mitgliedschaft des vorgeschlagenen Aufsichtsratskandidaten in anderen gesetzlich 
zu bildenden Aufsichtsräten im Sinn von § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG beigefügt sind.

3.	 Auskunftsrecht

Jedem Aktionär ist gemäß § 131 Abs. 1 AktG auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand 
Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit die Auskunft zur sachgemäßen 
Beurteilung eines Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist und kein Auskunftsverweigerungsrecht 
besteht. Die Auskunftspflicht des Vorstands erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen 
Beziehungen der Gesellschaft zu den mit ihr verbundenen Unternehmen. Des Weiteren betrifft die 
Auskunftspflicht auch die Lage des LEG-Konzerns und der in den LEG-Konzernabschluss einbezogenen 
Unternehmen. Die Tatbestände, bei deren Vorliegen der Vorstand berechtigt ist, die Auskunft zu 
verweigern, sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://ir.leg-se.com/hv2026 dargestellt.

V.	Informationen und Unterlagen zur Haupt-
versammlung; Internetseite

Die Informationen und Unterlagen nach § 124a AktG sind ab der Einberufung der Hauptversammlung 
über die Internetseite der Gesellschaft unter https://ir.leg-se.com/hv2026 zugänglich und werden 
dort auch während der Hauptversammlung zur Verfügung stehen. Sämtliche der Hauptversammlung 
gesetzlich zugänglich zu machenden Unterlagen liegen während der Hauptversammlung zusätzlich 
zur Einsichtnahme aus.
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VI.	 Bild- und Tonübertragung der Haupt
versammlung im Internet

Die Aktionäre der Gesellschaft sowie die interessierte Öffentlichkeit können die Eröffnung der Haupt-
versammlung sowie die Reden des Aufsichtsratsvorsitzenden und des Vorstandsvorsitzenden am 
27. Mai 2026 ab 10:00 Uhr (MESZ) live auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://ir.leg-se.com/
hv2026 verfolgen.

VII.	Datenschutzhinweise

Informationen zu der Verarbeitung von personenbezogenen Daten und den diesbezüglichen Rechten 
der Aktionäre gemäß den anwendbaren Datenschutzgesetzen, insbesondere der Verordnung (EU) 
2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung – DSGVO), im Zusammenhang mit der Vorbereitung, 
Durchführung und Nachbereitung der Hauptversammlung sind auf der Internetseite der Gesellschaft 
unter https://ir.leg-se.com/hv2026 und www.leg-wohnen.de/unternehmen/datenschutz/ zugänglich.

Düsseldorf, im April 2026

LEG Immobilien SE
Der Vorstand
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